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Hausanschrift: 

Sächsisches Landesamt für 
Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie 
Abteilung 2 
August-Böckstiegel-Str. 3, 
01326 Dresden 
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Verkehrsverbindung: 

Buslinie 63, 83 und Linie P Halte-

stelle Pillnitzer Platz 

 

Für Besucher mit Behinderungen 

befinden sich gekennzeichnete 

Parkplätze vor dem Haus August-

Böckstiegel-Straße 1 
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SÄCHSISCHES LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE 
Postfach 540137 | 01311 Dresden 

 Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Rainer Clausnitzer 

per E-Mail 
Anja.Weck@pb-schubert.de 
 
Planungsbüro Schubert 
Rumpeltstraße 1 
01454 Radeberg 
 
 
 

  

Durchwahl 

Telefon +4935126122110 

Telefax +4935126122099 

 

rainer.clausnitzer@ 

smul.sachsen.de 

  

Ihr Zeichen 

F 18096 

 
Bebauungsplan „Epilepsiezentrum Kleinwachau - Werkstätten für Be-
hinderte mit Förderbereich und Zentralküche“ der Gemeinde Wachau 
- Entwurf in der Fassung vom 28.10.2020 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem Schreiben erhalten Sie die Stellungnahme des Sächsischen 
Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) als Träger 
öffentlicher Belange.  
 
Wir weisen darauf hin, dass im LfULG nur die Belange  
 

- Fluglärm 
- Anlagensicherheit / Störfallvorsorge 
- natürliche Radioaktivität 
- Fischartenschutz und Fischerei und 
- Geologie 
 

Gegenstand der Prüfung sind. Die Prüfung weiterer Belange ist auf Grund 
fehlender Zuständigkeit nicht möglich. 
 
Wir haben die Prüfung und Einschätzung u.a. auf der Grundlage des In-
halts der nachfolgenden Unterlagen vorgenommen: 
 
[1] Schreiben des Planungsbüros Schubert GmbH & Co. KG vom 

05.01.2021, Frau Anja Weck mit den digitalen Planungsunterlagen [2] 
bis [4] 

[2] Gemeinde Wachau: Bebauungsplan „Epilepsiezentrum Kleinwachau – 
Werkstätten für Behinderte mit Förderbereich und Zentralküche“, be-
stehend aus Planzeichnung, Textlichen Festsetzungen, Begründung 
und Umweltbericht; Entwurf vom 28.10.2020 sowie 2 Baugrundgutach-
ten zum Bestand [3] und [4] 

[3] Brunnenbau Klinger Stolpen: Baugrundgutachten zum Bauvorhaben 
"Behindertenwerkstatt Epilepsiezentrum Kleinwachau e. V." GB 
1323/93 vom April 1993 

[4] Terratest GmbH Stolpen: Geotechnischer Bericht zur Baugrundnach-
erkundung beim Bauvorhaben "Behindertenwerkstatt Epilepsiezentrum 
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Kleinwachau" GB 1316/97 vom Juli 1997 
[5] Geodatenarchiv des Sächsischen Landesamtes für Umwelt, Landwirtschaft und Geolo-

gie mit Landesdatenbank geologischer Aufschlüsse (Stand 10.02.2021), Geologischer 
Karte der eiszeitlich bedeckten Gebiete von Sachsen M 1: 50.000 (digitale Version) und 
Geologischer Übersichtskarte Sachsens M 1: 400.000 (digitale Version) 

[6] Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie: Stellungnahme als 
Träger öffentlicher Belange vom 14.11.2019 zum Bebauungsplan „Epilepsiezentrum 
Kleinwachau - Werkstätten für Behinderte mit Förderbereich und Zentralküche“ 
der Gemeinde Wachau - Entwurf in der Fassung vom 28.10.2020; unser Az.: 21-
2511/62/13 

 
 
1 Zusammenfassendes Prüfergebnis 
 
Aus Sicht des LfULG stehen dem Vorhaben keine Bedenken entgegen.  
 
Wir empfehlen, im Rahmen der weiteren Planbearbeitung die unter Punkt 2 folgenden 
geologischen Hinweise zu berücksichtigen 
 
Hinweise zum Radonschutz wurden in den vorliegenden Planungsunterlagen bereits 
angemessen berücksichtigt. 
 
Die Belange des Fluglärms, Belange der Anlagensicherheit / Störfallvorsorge sowie 
Belange des Fischartenschutzes bzw. der Fischerei sind nicht berührt. 
 
Seitens des LfULG sind keine Planungen und sonstigen Maßnahmen beabsichtigt oder be-
reits eingeleitet, die bezüglich des o.g. Vorhabens von Bedeutung sind.  
 
 
2 Hinweise Geologie 
2.1 Prüfergebnis 
 
Aus geologischer Sicht stehen dem Vorhaben gemäß [2] weiterhin keine Bedenken entge-
gen. Es ergibt sich nach [5] kein neuer geologischer Kenntnisstand zur bereits vorliegenden 
Stellungnahme [6].  
 
Mit unserer Stellungnahme [6] wurden Hinweise übergeben, die in den vorliegenden Pla-
nungsunterlagen [2] bis auf den Hinweis auf aktuelle Baugrunduntersuchungen Berücksichti-
gung fanden.  
 
Die Prüfung der Planungsunterlagen [2] hat einen zusätzlichen Hinweis zu ergeben. Dieser 
Hinweis zur Niederschlagswasserversickerung wie auch der Hinweis aus [6] zu projektbezo-
genen und standortkonkreten Baugrunduntersuchungen nach DIN 4020 und DIN EN 1997-2 
sollte in den Planungsunterlagen ebenfalls Berücksichtigung finden. 
 
 
2.2 Zusätzlicher Hinweis - Niederschlagswasserversickerung  
 
Es wird auf die zwei grundstücksgrenznahen Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflächen 
(SALKA AKZ: 92100305 und 92100308) hingewiesen. Sollten sich während der Erschließung 
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in diesen oder anderen Bereichen Hinweise auf anthropogene, schädliche Bodenverände-
rungen bzw. Auffüllungen ergeben, sind unverzüglich die zuständige untere Abfall- und Bo-
denschutzbehörde zu informieren und diese Bereiche gemäß der DWA-A 138 (i.d.R. Versa-
gen von Niederschlagsversickerung in Altlasten) von den Planungen auszusparen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. 
Rainer Clausnitzer 
Sachbearbeiter Grundsatzangelegenheiten  
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. 
 


